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Betroffenheit und Allgemeines

Falls ich am Erörterungstermin verhindert sein sollte übergebe ich hiermit mein Rederecht an den BUND
 oder der BI Saubere Luft
.
Wenn man den Ort der Anlage betrachtet ist eine Erörterung auf die anderen Rheinseite zu legen kein gutes Zeichen, den je nach Art der Betroffenheit, resultieren daraus Schwierigkeiten in Hinblick auf die Erreichbarkeit. Zudem erweckt die Lokalität den Eindruck, dass man davon ausgeht, alle Menschen hätten ein Auto. Für mich persönlichl iegt es zwar gut, aber das ist natürlich nicht maßgeblich.

(Erörterungstermin 27.05.2021 ab 10.15 Uhr, Forum des Bildungszentrum Duisburg, BEW gGmbH, Dr.- Detlev – Karsten – Rohwedder - Str. 71, 47228 Duisburg)

Luftlinie ist der Betriebsort ca. 2 km entfernt, je nach Windrichtung können gefährliche Stäube auch nach Rheinhausen gelangen. Das Rheinvorland wird regelmäßig von mir für Erholung genutzt, auch dort wäre ich gegenüber den krebserregenden Stäuben exponiert.

Der Download als eine Zip-Datei war gut, für informative Zwecke wäre ein ohne Download zugängliches Inhaltsverzeichnis das i-Tüpfelchen.

Aufgrund der unvollständigen Beschreibung bzw. der unvollständigen Unterlagen ist mit einer Gefährdung von Mensch und Natur zu rechnen.

Dopplungen sind nicht ausgeschlossen und dienen teilweise der Unterstreichung von besonders wichtigen Punkten.

Fehlende Informationen

In den Unterlagen wird erwähnt, dass ein Kunde unbedingt die Abwicklung in Duisburg wünschen würde, leider bleibt unerwähnt, was der Grund dafür ist.

"Die Maßnahmen dienen der Zukunftssicherung des Unternehmens durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit am Standort. Eine Umsetzung an einem anderen Standort ist aufgrund der Zielvorgabe des Kunden nicht möglich."

Wenn wirtschaftliche Gründe gegen den Schutz der Gesundheit sprechen stellt dies eine Subvention dar.

Von den Unterlagen her hat Rhenus offensichtlich nicht die Hausaufgaben gemacht. Ist wird angenommen, dass das Unternehmen auf Offenlage gedrängt hat, denn die Unterlagen sind derartig unvollständig, dass es nicht nachvollziehbar ist, warum man diese bereits jetzt offengelegt hat.

Angaben zur Veränderung des Verkehrs fehlen völlig. Demnach nach kann nicht abgeschätzt werden, wie sich dies auf den LKW-Verkehr u. a. von Rheinhausen auswirkt. und schon gar nicht, wie auf die anderen Vorhaben zur LKW-Belastungs-Ausweitung in Duisburg.

Abfälle

Es wird behauptet, dass keine UVP notwendig wäre. Gelagert werden sollen bis zu 8 000 t zeitweilig ohne Konkretisierung des Zeitraums. Es ist davon auszugehen, dass Stoffe auch länger als ein Jahr gelagert werden. Damit fällt die Anlage unter Ziffer 8.9 der Anlage 1 UVPG
. Eine Einschränkung wird nicht gemacht. Zeitweilig ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, wenn wirklich weniger als ein Jahr gelagert würde, hätte man dies auch konkret so schreiben müssen, ohne Weichmacher.

In den Unterlagen werden nur die Abfallschlüssel angegeben, aber keine klaren Begrenzungen für die gefährlichen Stoffe. Da auch DKIII beliefert werden soll, können hier auch größere Mengen an gefährlichen Stoffen enthalten sein. Es ist nicht erkennbar, wie der Hallenboden gegen eine Freisetzung von schädlichen Stoffen in den Boden geschützt wird. Auch Beton bieten nicht allen Stoffen Widerstand, da keine Einschränkung in Hinblick auf die schädlichen Stoffe getroffen wurde muss davon ausgegangen werden, dass alle möglichen Arten von gefährlichen Stoffen gelagert und verarbeitet werden. Dies schließt auch solche eine, die Betonfläche durchdringen, selbst wenn diese keine Risse oder undichte Fugen haben.

Die Annahme:
"So werden unter den o. g. Abfallschlüsselnummern ausschließlich feste Abfälle angenommen, deren enthaltene Gefahrstoffe in der Regel fest eingebunden sind und die ohne Einwirkung von außen (Niederschlag) nicht austreten."

ist nicht plausibel. Altlasten binden nicht fest, sondern wandern durch belastete Stoffe. Eine feste chemische Bindung besteht nur in den wenigsten Fällen. Überwiegend können die Stoffe bei Verarbeitung bzw. Berieselung freigesetzt werden.

Auf die Thematik Krebsstoffe
 (u. a. Arsen-, Nickel-, Cadmium-, Chrom- und Bleiverbindungen) wird in den Unterlagen nicht eingegangen. Entweder ist diese Gefährdung nicht bekannt oder diese wird bewusst verschwiegen. Ebenfalls wird Asbest als mögliche Gefährdung nicht erwähnt, obwohl Asbest aufgrund der mannigfaltigen Verwendung von Asbest in der Baubranche mit 100 %iger Sicherheit vorkommen wird.

Die Behauptung "Im Bereich der Abfalllagerung und -behandlung sowie des Umschlags fallen ebenfalls keine Abwässer an" ist unzutreffend, da bei einer Berieselung durchaus Abwasser anfällt. Dieses Abwasser ist behandlungsbedürftig. Der Antrag scheint an einigen Stellen sehr undurchdacht zu sein. Auch Berieselung ist eine Form von Niederschlag. Dazu zählt das Gebiet auch ncoh als Überschwemmungsgebiet, womit eine Ausschwemmung von Schadstoffen in den Rhein möglich ist.

Gussasphalt erscheint nicht ausreichend zu sein, um alle potentiell enthaltenden gefährlichen Stoffe vom Eindringen in den Boden abzuhalten. Demnach ist die Annahmen so weit einzuschränken, dass keine Freisetzung zu befürchten ist oder der Gussasphalt muss entsprechend der Retentionszeiten regelmäßig ausgetauscht werden.

Beantragter Abfallkatalog

Der beantragte Abfallkatalog deckt sich bis auf einen Punkt mit Stoffen, die auch in dem Antrag für die Deponie Lohmansheide enthalten sind. Es stellt sich die Frage, ob es hier einen Zusammenhang gibt und es dadurch auch zu entsprechenden Verkehrsströmen kommen wird, die Duisburg belasten. Insofern ist es extrem relevant wer der Kunde ist.

	ASN
	Bezeichnung
	Bewertung

	10 09
	Abfälle vom Gießen aus Eisen und Stahl
	

	10 09 08
	Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 
	Warum kann man diese nicht aufbereiten?

	17 01 
	Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
	

	17 01 01
	Beton
	Kann recycelt werden.

	17 01 02
	Ziegel
	Kann recycelt werden.

	17 01 03
	Fliesen, Ziegel und Keramik
	Kann recycelt werden.

	17 01 06*
	Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und

Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten
	Kann u.a. giftig, krebserregend, fortpflanzungsgefährdend und 

erbgutverändernd sein.

	17 01 07
	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
	Kann recycelt werden.

	17 03
	Bitumengemische
	

	17 03 01*
	kohlenteerhaltige Bitumengemische
	PAK

Kann u.a. giftig, krebserregend, fortpflanzungsgefährdend und 

erbgutverändernd sein.

	17 03 02
	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen
	Können für den Straßenbau wiederverwendet werden. Reduziert zugleich auch den Transportbedarf.
Gemäß
 ist eine Überschreitung der Orientierungswerts DKII wahrscheinlich.

	17 03 03*
	Kohlenteer und teerhaltige Produkte
	Kann u.a. giftig, krebserregend, fortpflanzungsgefährdend und 

erbgutverändernd sein.
Gemäß6 ist eine Überschreitung der Orientierungswerts DKII wahrscheinlich.

	17 05
	Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten),

Steine und Baggergut
	

	17 05 03*
	Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten
	Kann u.a. giftig, krebserregend, fortpflanzungsgefährdend und 

erbgutverändernd sein.

	17 05 04
	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen
	Kann recycelt werden.

	17 05 05*
	Baggergut
, das gefährliche Stoffe enthält
	Kann u.a. giftig, krebserregend, fortpflanzungsgefährdend und 

erbgutverändernd sein.

	17 05 06
	Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05* fällt
	Warum kann das nicht anderweitig genutzt werden? Zumindest Steine könne gewonnen werden.

	17 05 07* 
	Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält
	u.a. Herbizide, Glyphosat

Kann u.a. giftig, krebserregend, fortpflanzungsgefährdend und 

erbgutverändernd sein.

	17 05 08
	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07* fällt
	Kann recycelt werden.

	17 08
	Baustoffe auf Gipsbasis
	

	17 08 02
	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01* fallen
	Kann recycelt werden. Dies spart auch Steinbrüche.

	19 12
	Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren)
	

	19 12 09
	Mineralien (z.B. Sand, Steine)
	Kann recycelt werden.

	19 13
	Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser
	

	19 13 01*
	feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten
	Kann u.a. giftig, krebserregend, fortpflanzungsgefährdend und 

erbgutverändernd sein.
Gemäß6 ist eine Überschreitung der Orientierungswerts DKII wahrscheinlich.

	19 13 02
	feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die

unter 19 13 01 fallen
	Böden können mit verschiedenen Verfahren aufbereitet werden. Es gibt also keinen Grund für eine Deponierung.

	20 02
	Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)
	

	20 02 02
	Boden und Steine
	Kann recycelt werden.

	20 03
	Andere Siedlungsabfälle
	

	20 03 03
	Straßenkehrrecht
	


Es werden keinen Verfahren aufgezeigt, wie bei Fehllieferungen verfahren wird. Auch fehlt ein Verfahren, was bei der Anlieferung von Blindgängern passiert. Gerade bei Boden ist sehr gut möglich, dass auch Blindgänger enthalten sind. So wurde zum Beispiel bei der Auskiesung im Rheinvorland im Bereich von Logport I der Oberboden wegtransportiert und Blindgänger teilweise erst beim Rücktransport bemerkt.

Das auch der Boden von Friedhöfen verarbeitet werden soll, bedeutet nichts anders, als das menschliche Gebeine oder die Reste davon mit Müll vermischt werden. Dies kann und darf nicht zulässig sein, ist aber auch nicht notwendig, da die Nachfrage, nach Friedhöfen abnimmt. Knochenbrecher sind pietätlos.

PFAS
 müssen ausgeschlossen werden. Zu PFAS siehe auch UBA Schwerpunkt 01/2020
.

Es fehlen Grenzwerte für Mikroplastik in den angelieferten Abfällen. Mikroplastik kann zudem mit Chemikalien kontaminiert sein, die allerdings bei der mechanischen Verarbeitung in die Luft freigesetzt werden. Die TA Luft behandelt keine mit Mikroplastikfeinstäube. 

Recycling

Mit PAK belastete Materialien können durch thermische Behandlung oder Extraktion aufbereitet werden. Mit der richtigen Methode kann alles recycelt werden.
Klimaschutz

In Hinblick auf den Klimaschutz fehlt eine Analyse, wie sich bei Starkregen die Einleitung von Regenwasser auf Hochwasser im Rhein auswirkt. Manchmal reicht bei bereits 1 mm mehr Wasser um den Rhein zum Überlaufen zu bringen.

Es wird ausschließlich von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ausgegangen. Diese sind klimaschädlich und schaden zudem der Gesundheit.

Ein Gutachten zum den Klimaauswirkungen fehlt.

Sowohl vom Arbeitsschutz, wie auch Klimaschutz ist der Betrieb eines Brechers/Siebanlage mit Dieselaggregat zu untersagen. In einer geschlossenen Halle eine Dieselaggregat zu betreiben ist inakzeptabel und gefährdet die Beschäftigten. Die TRGS bzgl. Dieselmotoremissionen scheint missachtet zu werden. Auch bei einer "Ableitung", entstehen Schadstoff und klimaschädliche Stoffe, die nach heutigem Stand der Technik nicht notwendig sind. Da laut Unterlagen Elektrolösungen möglich sind, sind diese auch zu wählen. Gleiches gilt für Dieselradler, welche in einer geschlossenen Halle betrieben werden, eine Absaugung wird hier nicht erwähnt, was gegen Arbeitsschutz verstößt. Die Beseitigung einer Gefährdung geht vor technischen Maßnahmen. Mit einem Elektroradler hilft man nicht nur dem Klima, man hat auch ein höheres Schutzniveau nach ArbSchG und der darin festgelegten Maßnahmenhierarchie. Elektroradler sind bereits marktverfügbar
, schonen das Klima und die Beschäftigten.

Wie etwa, durch Aufbringen von Photovoltaik die Klimaauswirkungen des Betriebes kompensiert werden sollen, bleibt unklar.

Für Klimaschutz gibt es keine Geringfügigkeitsschwelle, weshalb auch für Kraftstoff eine Klimaabgabe zu zahlen ist, deshalb muss bei neuen Planungen von staatlicher Seite der Klimaschutz im vollen Umfang berücksichtigt werden. Die Klimaauswirkungen des geplanten Betriebs sind zu quantifizieren. Ausreden, dass es nur um einen geringen Beitrag gehen würde, gelten nicht. Die Klimaverpflichtungen der Bundesregierung gegenüber der EU führen zu erheblichen Strafzahlen, wenn diese verfehlt werden. Ziel ist möglichst schnelle Klimaneutralität, somit muss auch der Betrieb eine Planung vorlegen, wie vollständige Klimaneutralität erreicht werden soll. Diese schließt den vollständigen Ausstoß aller Klimagase (Ozon, Wasser, Kohlendioxid, Stickstoffdioxid usw.) inkl. Transporte mit ein.

Verkehr

Die Auswirkungen des Betriebs wirken in Summe auf das Umfeld, deshalb kann nicht nachvollzogen, dass es hier keinen betriebstechnischen Zusammenhang geben soll.

Der Transport soll mit LKW, Schiff und Zug erfolgen, damit müssen die verkehrlichen Auswirkungen dieser Verkehrsträger auch analysiert werden, insbesondere in Hinblick auf die vorgesehenen Wege. Allerdings bleiben die Angaben zum Verkehr und der daraus resultierenden Mehrbelastung reichlich unklar. Man deutet zwar an, dass man Schiffe benutzen möchte, aber bei einer Lieferung zu Deponien bleibt unklar, wie hier Schiffe eingebunden werden sollen. Wahrscheinlicher ist, dass nahezu vollständig per LKW transportiert wird und dadurch eine erhebliche Mehrbelastung zustande kommt. Auch die anderen aufgezählten "Verwendungen" und Abfallquellen suggerieren keinen Transport per Bahn oder Schiff. Das letzte was Duisburg braucht ist noch mehr LKW-Verkehr. Es sollten Mindestanteile von 33,3 % Schiff und 33,3 % Bahn vorgegeben werden, um sicherzustellen, dass wirklich eine trimodale Logistik erfolgt. Aber darauf wird sich das Unternehmen nicht einlassen, weil 99,9 % mit LKW transportiert werden wird. Lasse mich da gerne widerlegen, aber die fehlende Deutlichkeit bei den einzelnen Anteile spricht für mich Bände.

Die beschriebenen Abläufe scheinen ausschließlich für LKW ausgelegt zu sein. Es wird nicht nachvollziehbar dargestellt, wie die Verladung auf Schiff und Zug durchgeführt werden soll, geschweige denn, wie hierbei eine (Krebs-)Staubfreisetzung unterbunden wird. Der erwähnte dichtschließende Greifer des Hafenkrans suggeriert, dass keine Staubschutzmaßnahmen getroffen werden. Der Satz "Bei Schiffs- oder Bahnanlieferung werden die Materialien in der Umschlagsbox abgeladen", überlässt alles der Fantasie und sagt gar nichts. Ich habe viel Fantasie und kann mir nicht vorstellen, wie ein Wagon ohne Staubfreisetzung entladen werden soll.

Der beantragte Dauerbetrieb heißt nicht nur durchgehend Betriebslärm, sondern auch durchgehende Belastung mit Verkehr. Da Verkehrslärm gar nicht bewertet wurde, sind die Unterlagen unvollständig.

Das Staubgutachten sagt: "Die Aufteilung der An- und Ablieferung des Materials mittels Schiff, Waggon und Lkw ist nicht bekannt."

Duisburg hat nicht nur ein Logistikgebiet, sondern zahlreiche über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Den Unterlagen fehlt hier eine Wechselwirkungsanalyse zwischen den einzelnen Logistikgebieten und wie sich das Vorhaben im Stadtgebiet auswirken wird. Auch eine Mautersparnisanalyse fehlt, denn wenn Geld eingespart werden kann, donnern LKW auch durch Wohngebiete. Ja übernachten da sogar, weil die Stadt immer mehr Bereiche als Mischgebiete in Bebauungspläne einträgt und dadurch zu erlaubten LKW-Parkplätzen macht. Auch deshalb ist keine klare Aufteilung der Verkehre am Standort Duisburg von erheblicher Relevanz. Die Belastung ist bereits heute extrem hoch und die Route vom geplanten Betrieb führt mit hoher Wahrscheinlichkeit über den ohnehin bereits hochbelasteten Knotenpunkt A40 Auffahrt Häfen oder durchs Stadtgebiet abseits der Autobahnen.

Eine Einzelbetrachtung der diversen Ausbau- und Erweiterungsprojekte im Hafenumfeld ist nicht mehr zeitgemäß, da alle diese Standorte miteinander wechselwirken. Bereits heute ist die LKW-Belastung unerträglich.

LKW-Verkehr, aber auch Zugverkehr und Schifffahrt führen zu einer Betroffenheit in ganz Duisburg. Ausgestoßene Schadstoffe verteilen sich weiträumig. LKW-Verkehr gefährdet Menschenleben, insbesondere Radfahrende, weil Schutzeinrichtungen nach Stand der Technik fehlen.

Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr werden mich ebenfalls treffen, allerdings wir zu den Zügen gar nichts gesagt und wie sich das auf das auf Kante gestrickte Bahnnetz in NRW auswirkt.

Die Erfahrungen aus bestehenden Logistikgebieten zeigen, dass Firmen in Logistikgebieten, teilweise keinerlei Rücksicht auf die Belange der Bevölkerung nehmen. Eine Nachbarschaftsplanung fehlt hier völlig. Demnach ist es an der Zeit bevor es weitere Zuwächse gibt, die bestehenden Probleme zuerst einmal zu lösen, vorher darf es keine weitere Belastung geben. Das heißt die verschiedenen bereits getroffenen Maßnahmen müssen analysiert werden, um erstens Optimierungsbedarf festzustellen und zweitens die Erkenntnisse aus diesen absehbaren Probleme auf die Neuplanung anzuwenden. Das regelmäßig die gleichen Fehler wiederholt werden ist für die Bevölkerung nicht akzeptabel. Deshalb aus den gemachten Fehlern lernen.

Bei von der Fa. behaupteten 130 LKW stellt sich die Frage, wo diese LKW geparkt werden und ob es ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Zumal es auch nächtliche Anlieferungen geben soll, was eigentlich nur dann der Fall sein kann, wenn eine Anlieferung per LKW über weite Strecken erfolgt. Es braucht einen verpflichtenden Autohof auf dem Firmengelände, da ansonsten weitere Fälle von parken in Wohngebieten und von Campieren hinzukommen. Die Erfahrung zeigt, dass es ohne Autohof, der auch für wartende Billigfahrende, z.B. aus Osteuropa, geöffnet ist zu Störproblematiken kommt. Dieser muss ausreichend dimensioniert sein. Es darf nicht sein, dass die Allgemeinheit dafür bezahlt, sondern die Firmen muss für alle durch die Firma erzeugten Auswirkungen aufkommen. Ferner sind die Rasthöfe an den Autobahnen voll. Somit würden weitere LKW-Verkehre in Duisburg eine Verkehrsgefährdung auf den Autobahnen erzeugen. Schon heute parken LKW in Ab- und Auffahrten von Rastplätzen und vergleichbaren Stellen, weil sie die Pausenzeiten einhalten müssen. Ist dies nicht möglich steigt die Unfallgefahr. Auch wenige LKW mehr führen zu mehr Auslastung auf derartigen Plätzen, was wiederum zu mehr Verstößen gegen Pausenzeiten und zu mehr Problemen mit Unfallgefahren in diesen Bereichen führt. Da die Kapazitäten ausgelastet sind kann folglich ohne betriebsbereiten Autohof, der die notwendigen Platzmenge für hinzukommende LKW zur Verfügung stellt, keine Genehmigung erfolgen.

Die Sozialgebäude erwecken den Eindruck nur für Beschäftigte vor Ort zu sein. Dies geht natürlich nicht. Auch gibt es keinen Platz für eine größere Anzahl an LKW-Plätzen zur Einhaltung der Pausenzeiten.

Die Autobahnanbindung wird auch über die A40-Auffahrt-Häfen erfolgen, welche aber bereits als Teil der Osttangente die Verkehre von Logport I aus Rheinhausen abführt. Hierdurch kann es zu Rückstaus und vermehrten Fehlverkehren in Rheinhausen führen. Auch erhöht mehr Verkehr die Unfallgefahr exponentiell. Das heißt die Auffahrt wird häufig beeinträchtigt sein, was sich auf ganz Duisburg auswirkt. Dazu kommt noch der Schadstoffausstoß durch Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zusätzliche Güterzüge lasten das Schienennetz aus, was dafür nicht ausgelegt ist. Auch auf der Schiene ist Stau Alltag, was immer wieder zu Verspätungen und Ausfällen führt. Mit dem derzeitigen Schienennetz kann nicht mehr Verkehr auf die Schiene.

Insbesondere LKW gefährden Radfahrende, demnach ist hier ein erhöhtes Risiko gegeben.

Denkbar ist auch eine Wechselwirkung mit der von DAH1 beantragten Deponie Lohmannsheide, was zu extremen viel innerörtlichen LKW-Verkehr durch Ruhrort führen würde.

Brandschutz

Das Brandschutzgutachten trifft die Aussage: "Es handelt sich dabei jedoch nicht um brennbare Stoffe." Dies ist nachweislich unwahr. Von den Abfallschlüsseln her werden auch Teer und Bitum bzw. Gemische mit diesen Stoffen verarbeitet. Diese Stoffe sind brennbar. Ferner kann es sich bei den gefährlichen Stoffen auch um brennbare handeln. Je nach Verarbeitung wären auch explosionsfähige Aerosole (fest/flüssig) denkbar.

Zudem sind Wechselwirkungen zu betrachten. Etwa leichtentflammbare Stoffe in einer Abfallfraktion und hoher Kohlenstoffanteil in einer anderen.

Es werden Annahmen getroffen, die nicht nachvollziehbar sind:

"Es liegen hierzu keine Genehmigungsunterlagen vor. Daher wird die Annahme getroffen, dass es sich bei dieser Wand um die Wand zur Trennung der Brandabschnitte handelt. "

Fahrzeuge als Brandlast geht von klassischen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor aus. Diese sind aber klimaschädlich. Es ist demnach also auch von Fahrzeugen mit Batterien auszugehen. Hier bestünde eine Gefährdung in der Form Batteriebrand bzw. Explosion. Flugförderfahrzeuge können zudem beim Laden und beim Betrieb explosionsfähige Gemische erzeugen.

In Hinblick auf Bitumen werden Annahmen getroffen (S. 17 Brandgutachten) ohne diese klar herzuleiten.

In dem Gutachten scheinen recht viele nicht belegte/begründete Annahmen getroffen zu werden.

Außerdem lässt das Gutachten die in der Siebanlage anfallenden brennbaren Fremdstoffe (z. B. Holz) völlig außen vor.

Staub

Das Gelände liegt in einer Umweltzone und demnach ist unbedingt auch PM2,5 zu prüfen. TA Luft
 4.8 verweist u. a. auf Luftreinhaltepläne. Zudem liegen Stoffe gemäß TA Luft vor, deren möglicher Anteil in der Luft wurden aber gar nicht betrachtet. Auf den Themenpunkt Asbest wurde im Staubgutachten gar nicht erst eingegangen, obwohl dies bei Bauschutt offensichtlich ist. Demnach ist eine Prüfung von PM2,5 und PM0,1 zwingend erforderlich.

Die 39. BimSchV und die darin enthaltenden Werte wurden nicht berücksichtigt.

Wie will man Asbest feststellen? Die aufgezeigten Prüfmethoden sind nicht geeignet Asbest festzustellen, geschweige denn Asbest auszuschließen.

Mobile Berieselung ist unzureichend, um nicht sichtbare Staubemissionen zu unterbinden. Eine Berieselung führt auch zu einer Auswaschung von Gefahrstoffen. Wohin das Abwasser abgeleitet wird geht nicht aus den Unterlagen hervor.

Sich schnell bewegende Tore verteilen eher kleine Staubpartikel, als diese Einzuhausen. Das Vorgehen mit den Toren ist allenfalls eine optische Barriere, denn bei den extrem langsamen Sinkgeschwindigkeiten von PM2,5 und PM0,1 ist ein Absinken innerhalb der durchgehenden Betriebszeit vollständig ausgeschlossen. Eine Freisetzung von Staub von Schiffen während des unmittelbar mit dem Betriebszweck zusammenhängende Transport ist möglich.

"Aus der Festlegung der Toröffnungszeiten und der Ermittlung der Staubemissionen wird ersichtlich, dass zunächst der gesamte Staubmassenstrom, der innerhalb der Halle durch sämtliche Umschlag- und Transportprozesse entsteht, berechnet und dann den Toröffnungszeiten zeitlich zugeordnet wird. Das bedeutet, dass die gesamte, durch alle Umschlag und Transportprozesse entstehende Staubemission aus einem geöffneten Tor emittiert wird. Dieses Vorgehen ist äußerst konservativ."

Konservativ im Sinne von möglichst viel Schäden für die Allgemeinheit, um mehr Gewinn zu machen? Das sicherlich. Krebsstäube dürfen gar nicht erst emittiert werden! PM10 hat nur kurze Schwebezeiten, relevant sind langschwebende Staubfraktionen. Diese wurde aber nicht betrachtet. Eine technische Absaugung und Abtrennung von Staub vor Austritt aus der Halle ist erforderlich und möglich.

Staub schwebt in Abhängigkeit der Größe entsprechend lange in der Luft. Dies kam in einer Tabelle allerdings unzureichend vor.
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Abb. 1 Sinkzeit pro Meter

In der Abbildung entsprechen 500 h Stunden knapp 21 Tagen. Das heißt die Reichweite von Freisetzungen kann erheblich sein. Da kleinere Partikel deutlich länger schweben, ist die Reichweite der Staubpartikel entsprechend hoch. Allerdings fehlt hier eine Reichweitenanalyse in Abhängigkeit des Windes, weil fälschlich davon ausgegangen wird, dass ein paar Wassertröpfchen bzw. die Wände sämtlichen Staub abfangen. Dies klappt bereits nicht mit den sichtbaren Staubpartikeln, geschweige den mit den kleineren Staubpartikeln. Zumal nicht einmal die genaue Methode dargestellt wird und die Größe der Tröpfchen. Denn diese hat natürlich ebenfalls Einfluss darauf, ob etwas abgefangen wird. Allerdings geht kein Gutachten darauf ein, wie viel konkret mit der unspezifizierten Methode abgefangen wird.

Die Nutzung einer Kehrmaschine darf nur in Nassvariante erfolgen, da ansonsten sowohl fürs Umfeld, als auch die Beschäftigten eine zusätzliche Staubbelastung droht. Nasskehrmaschinen sind Stand der Technik, können also vorgegeben werden. Zudem gibt die Gefahrstoffverordnung vor, dass staubbindende Maßnahmen zu nutzen sind.

Wenn man die 39. BImSchV zur Staubbeurteilung heranzieht, ist dabei ebenfalls der § 26 (3)
 zu beachten, der eine Minderung auch unterhalb der Grenzwerte vorsieht. Wenn denn die Gesamtbelastung wirklich unterhalb der Grenzwerte bleiben sollte.

Die Grenzwerte der WHO werden definitiv überschritten und die EU überarbeitet derzeit die EU-Grenzwerte. Die WHO-Grenzwerte basieren auf umfassenden wissenschaftlichen Untersuchungen:

 Jahresmittel PM10:

20 µg/m³

 Jahresmittel PM2,5: 
10 µg/m³

Ultrafeinstaub, für welchen es bisher keinen Grenzwert gibt, wird von der WHO der PM2,5-Fraktion zugeschlagen, demnach wäre auch in Deutschland der WHO-Grenzwert verbindlich, da es bisher keine eigene Regelung für Ultrafeinstaub in Deutschland gibt. Ultrafeinstaub ist auch ein Bestandteil des Staubs. Deshalb wird hiermit für Ultrafeinstaub (PM0,1) explizit eingefordert, diesen nach den WHO Vorgaben zu betrachten und somit der WHO-Grenzwert (PM2,5) im Jahresmittel von 10 µg/m³ einzuhalten ist.

Da Staub erst ab einer gewissen Größe (> 10 µm) sichtbar ist, ist es seltsam, dass nur im Bedarfsfalls befeuchtet wird. Wie will man diesen Bedarf feststellen? Durch eine Glaskugel? Eine durchgehende Befeuchtung des gesamten Arbeitsbereichs wäre das mindeste, weil ja gar nicht festgestellt werden kann, wann eine Befeuchtung notwendig wäre. Wenn denn eine Befeuchtung wirklich ausreichen sollte, was keinesfalls sicher ist. Allerdings würde dies natürlich die Wassermenge erhöhen.

Auf die Auswirkungen von Fahrgeschwindigkeiten auf das Aufwirbeln von Staub wurde nicht eingegangen, eben sowenig, wie staubdicht das Gebäude ist.

Wie man bei Bauschutt darauf kommt, dass überwiegend feuchtes bzw. erdfeuchtes Material vorliegenden würde ist nicht schlüssig. Feuchtes Material ist natürlich günstiger, weil weniger Staub entsteht, wenn allerdings ein Gebäude abgebrochen wird, entsteht viel trockener Schutt. Dass hier durch falsche Annahmen die Werte kleingerechnet werden erscheint übliche Praxis.

Als Stand der Technik bei Baustellen ist die Luftreinigen durch Absaugung von Staub und Staubvermeidung anzusehen. Zudem müssen Baustellen eingehaust werden, was ebenfalls zur Minimierung der Belastung beiträgt. Dies ist auch für den vorliegenden Fall problemlos möglich. Allerdings sehen die Unterlagen lediglich weniger wirksame Berieselung vor. Nach Stand der Technik zur Verfügung stehende Maßnahmen sind zumutbar. Eine entsprechende Einhausung des Arbeitsbereichs ist größtenteils vorhanden und müsste nur optimiert werden.

Gemäß Umweltbundesamtes
 sind pro Jahr mind. 47.000 vorzeitige Todesfälle auf zu hohe Feinstaubbelastung zurückzuführen (z.B.  akute Atemwegserkrankungen, Lungenkrebs). Es gibt definitiv auch keine unschädlich Feinstaubkonzentration. In der EU kommt es zu einer durchschnittlich um ein Jahr reduzierten Lebenserwartung
.
"Negative Gesundheitseffekte treten auch unterhalb der derzeit in Deutschland gültigen europäischen Grenzwerte auf. Bisher konnte für die wissenschaftlich gut untersuchten Schadstoffe keine Wirkungsschwelle identifiziert werden, unterhalb derer die Gefährdung der Gesundheit ausgeschlossen ist." Das Risiko durch Exposition sei somit so gering wie möglich zu halten
.

Ultrafeinstaub (PM0,1)

Als Ultrafeinstaub werden Stäube bezeichnet, deren Größe bei 0,1 µm oder weniger liegen. Diese kleinen Staubpartikel schweben extrem lang und verbreiten sich über einen weiten Bereich. Selbst kleinste Luftbewegung wirbelt diese wieder auf. Selbst die besten staubbindenden Maßnahmen verhindern nicht die Freisetzung von Staub. Da die Hintergrundbelastung in Duisburg ohnehin bereits hoch ist, kann eine weitere Zunahme nicht zulässig sein. Das Ultrafeinstaub gefährlich für die Gesundheit ist, steht zweifelsfrei fest. Es gibt bisher keinerlei deutsche Grenzwerte gibt gilt folglich das Vorsorgeprinzip und demnach muss hier das Risiko durch vollständige Einhausung auch beim Be- und Entladen entsprechend minimiert werden, sodass die WHO-Grenzwerte vollständig eingehalten werden. Selbst bei Berieselung nicht sicher ist, dass keine größeren Mengen Ultrafeinstaub freigesetzt wird.

Ohne Bestimmung von Ultrafeinstaub fehlen wesentliche Aspekte für den Antrag, diese Unterlagen müssen nachgeliefert werden und erneut offengelegt werden. Erfolgt dies nicht ist der Antrag abzulehnen, weil nicht alle Aspekte ausreichend gewürdigt sind.

Auf die Krebsgefahr durch bestimmte Stäube wurde nicht eingegangen. Zu nennen wären hier u.a. Chrom, Cadmium, Nickel und Blei. Diese Krebsmetalle stellen eine erhöhte Gefährdung dar. Zudem ist natürlich ein Abgleich mit der bereits vorhandenen Belastung zu treffen. Dass heißt durch die zusätzliche Belastung erhöht sich das Risiko einer tödlichen Krebserkrankung. Eine Tötungsanalyse
 fehlt.

Im Staubbericht wurden weder absolute Mengen noch, Konzentrationen angegeben, welche sich daraus für die Luft ergeben. Auch wurden keine längerfristigen Staubsammlungen im Umfeld durchgeführt, welche Aufschlüsse über Reichweite und Zusammensetzung für einen längeren Zeitraum gegeben hätten. Ferner wurden pauschal die Abfallschlüssel angegeben, aber nicht die Form der Anlieferung betrachtet, die stark abhängig von der Art des Abbruchs und ebenso der Witterung ist. Wenn feuchtes Material angeliefert wird, staubt es weniger. Eine Feuchtigkeitsmessung fand allerdings gar nichts statt, hier wurden willkürliche Annahmen getroffen. Dies ist natürlich keine Worst-Case-Betrachtung.

Es ist eine Gesamtbetrachtung notwendig, denn bei einem Verstoß gegen die 39. BImSchV können sich erhebliche Folgen für das Umfeld ergeben.

Es gibt keine Konzentration von Feinstaub unterhalb derer keine schädigende Wirkung auftritt
. Die International Agency for Research on Cancer (WHO) hat also nicht ohne Grund das gesamte Feinstaubgemisch als Kanzerogen der Klasse 1 (eindeutig krebserregend) eingestuft
. In dem Wikipediaartikel zu Ultrafeinstaub wird ebenfalls ausgeführt, dass PM0,1 zusammen mit PM2,5 betrachtet wird
. Daraus ergibt sich, wie bereits zuvor dargelegt die Verpflichtung den WHO-Grenzwert zu nutzen, um der Gefährdung durch Ultrafeinstaub zu begegnen.

Ultrafeinstaub kommt im deutschen Recht bisher nicht vor, wenn keinen nationalen Vorgaben existieren muss auf Werte der WHO abgestellt werden. Da die WHO Ultrafeinstaub als Teil der PM2,5-Fraktion einteilt, müsste hier der WHO-Grenzwert für die PM2,5-Fraktion herangezogen werden. Dieser liegt bei 10 µg/m³. Die WHO hat diesen niedrigeren Grenzwert bereits in Hinblick auf Ultrafeinstaub festgelegt, um den kleinen Massenanteil im Vergleich zur großen Partikelanzahl zu berücksichtigen. Zur Zeit sind die Vorgaben der WHO in Überarbeitung und sollten demnächst vorgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Deutschen Umwelthilfe, stimmt diese darin überein, dass für Ultrafeinstaub, solange es keinen EU-Grenzwert gibt, der Grenzwert der WHO hilfsweise zu nutzen ist.

Zu besseren Vorstellung wird ein Würfel von 10 µm herangezogen. Dieser enthält 8 Würfel von 2,5 µm Kantenlänge und 1 000 000 Würfel von 0,1 µm Kantenlänge. Und je kleiner ein Partikel es ist, desto tiefer dringt es in den Körper ein.

Asbest

Eine Freiheit von Asbest kann nicht garantiert werden. Der Eintrag kann nicht verhindert werden. Sporadische Test nützen hier nichts. Asbest war u.a. in Spachtelmassen und Fliesenkleber und ist heute mit hoher Wahrscheinlichkeit in allen Gebäuden, die vor 1993 gebaut oder saniert wurden, zu finden
. Bei Verdichtung und Zerkleinerung von Material werden hierbei Asbestfasern freigesetzt. Es mag zwar sein, dass irgendetwas unterschrieben wird, allerdings ist vielen gar nicht bekannt, wo überall Asbest vorliegt, also würde fälschlich davon ausgegangen, dass kein Asbest vorhanden wäre.

Durch die vorgesehenen "staubbindenden" Maßnahmen wird die Freisetzung in die Umwelt nicht verhindert. Bereits eine Asbestfaser reicht aus um einen Menschen qualvoll zu töten (z.B. durch Pleuramesotheliom). Wie gefährlich Asbest auch heute noch ist, zeigt sich bereits an dem Umstand, dass die BAUA gerade erst ihr nationales Asbestprofil aktualisiert hat
. Allein die eindeutig zugeordneten Todeszahlen liegen heute noch im vierstelligen Bereich
. Dies trifft nicht nur Beschäftigte, sondern auch unbeteiligte Dritte.

Eine Einhausung ist zwingen erforderlich, um den Austrag von tödlichen Schadstoffen, wie Asbest zu verhindern! Die Technik ist vorhanden und kann angewendet werden. Die Wirksamkeit von "Berieselung" ist nicht ausreichend belegt und zudem nicht Stand der Technik.

Wie viele Menschenleben ist ein Arbeitsplatz wert? Diese Frage bleibt offen und es gibt keine Angaben dazu, wie viele zusätzlich Tote eine Genehmigung des Projekts bedeutet. Durch Verkehrsunfälle und durch die freigesetzten Schadstoffe. Auch unterhalb von Grenzwerten gibt es Tote, die allerdings in Kauf genommen werden. Aus den Unterlagen geht die Anzahl der Todesopfer nicht hervor und für den Abwägungsprozess ist diese Angabe natürlich notwendig.

Asbest kann nie 100-%ig ausgeschlossen werden, zudem gibt es keinen Schnelltest. Demnach wären regelmäßig Proben zu nehmen. Ferner müssen Staubsammler im Umfeld aufgestellt werden. Diese müssen einmal im Jahr auf gefährliche Stäube, insbesondere CMR-Stoffe, untersucht werden.

Asbest kam bis 1993 in einer Vielzahl von Produkten vor. So etwa in Fliesenkleber und Spachtelmassen
. Diese zwar kleinen aber nicht unrelevanten Mengen werden häufig nicht als Belastung erkannt, geschweige denn, dass hier ermittelt wird, ob Asbest vorhanden ist
.

Silikose

Von der Bauschuttverarbeitung werden auch andere Stäube ausgehen. Insbesondere Feinstaub von Bauschutt ist krebserregend. Dies ist nicht allein bei Asbest der Fall, sondern bei anderen Stäuben. Eine weniger bekannte Berufskrankheit ist die sogenannte Silikose. Diese ist auch der Grund dafür, dass bei allen Bohrungen in Wänden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Bauschutt setzt erhebliche Mengen der für Silikose
 verantwortlichen Stäube frei. Eine Betrachtung fehlt.

Auch weil auf solche Aspekte nicht eingegangen wurde, wird bezweifelt, dass der Arbeitsschutz hier hinreichen eingehalten wird. Insbesondere wurde nur ein Bruchteil der Stoffe berücksichtigt, für welche Grenzwerte
 existieren und die in potentiellen Materialien enthalten sein können.

Ergänzend in Hinblick auf kanzerogenen Quarzstaub reiche ich noch

folgendes Dokument der EU, als Teil der Einwendung ein:

https://roadmaponcarcinogens.eu/wp-content/uploads/2017/12/SILICA-DUST-DEU.pdf

Lieferstaub und Stickoxide

Da die Anlieferung mit klimschädlichen LKW erfolgt und auch die Fahrzeuge mit klimaschädlichen fossilen Kraftstoffen betrieben werden, entstehen Stickoxide und Feinstaub auch durch die Anlieferung. Untersucht wurden nur PM10 und Stickstoffdioxid, allerdings nicht das gefährlichere PM2,5 und andere Stickoxide. Werte stehen in den Unterlagen auch nicht drin.

Aus BImSchG i.V.m. 39. BImSchV gilt auch unterhalb der Grenzwerte eine Minderungspflicht (vgl. insbesondere 39. BImSchV § 26 Abs. 3).

Stickoxide und Feinstaub müssen in einer Umweltzone reduziert werden. Die Stickoxide könnten sich je nach Halbwertszeit und Umgebungsbedingungen in andere Produkte
 umwandeln. Die Stickoxide in Duisburg müssen verringert werden, nicht ohne Grund ist Duisburg Teil einer Umweltzone. Nach EU-Recht darf es dabei auch keine Verzögerungen geben. Da auch der bei Recycling unnötige LKW-Verkehr zu dieser Luftbelastung beiträgt, muss dies berücksichtigt werden und zwar in Form eines jährlichen Gesamtausstoßes.

Jedes bisschen Feinstaub erhöht die Krebsgefahr, insbesondere, wenn ohnehin bereits hohe Werte erreicht werden.

Das Nitrat nur auf die Landwirtschaft geschoben wird ist falsch. Der Verkehr trägt auch zur Nitratbelastung bei, denn Stickstoffdioxid wandelt sich mit Wasser zu Salpetersäure und diese wiederum zu Nitraten um. Das heißt auch der Betrieb von Fahrzeugen auf dem Gelände führt zu einer Nitratbelastung des Grundwassers, genauso wie der Transportbetrieb zu dem Gelände. Informationen hierzu fehlen in den Unterlagen. Der Anteil des Projektes an der Umweltnitratbelastung und am Sauren Regen wurde nicht quantifiziert. Sämtliche Fahrzeuge wären demnach im Elektroantrieb zu planen und zu betrieben, da so der Ausstoß von gesundheitsschädlichen Stoffen weniger weit getragen wird. Da ein lokaler Betrieb stattfindet, steht einer Nutzung entsprechender Fahrzeuge nichts im Weg.

Das nachfolgende Zitat belegt einmal mehr, dass die DAH1 der erheblichen Gefährdung durch Transport- und Betriebsstäube nicht einmal annähernd im ausreichenden Umfang begegnet: "Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in Untersuchungen festgestellt, dass es keine Feinstaubkonzentration gibt, unterhalb derer keine schädigende Wirkung zu erwarten ist."
 Eine ab und an betriebene Beregnung, wenn man zufällig mal gröberen Staub sieht, stellt keine wirksame Maßnahme zur notwendigen Staubminderung dar.

Aus dem Arbeitsschutz ergibt sich auch eine Verpflichtung zur Verminderung bzw. Ausschluss von Gefährdungen. Dieselmotoremissionen stellen eine derartige Gefährdung dar, die sich durch die Nutzung von Elektrofahrzeugen vollständig ausschließen lässt. Die Preise sind nicht so unterschiedlich, das eine Vorgabe hierzu unwirtschaftlich wäre, folglich wäre diese Maßnahmen für alle in der Deponie verwendeten Fahrzeuge zu treffen.

Ansonsten fehlen in den Unterlagen die notwendigen Pflicht- und Angebotsvorsorgen bei Gefahrstoffen, die auf einer Deponie vorkommen.

Flüssige Aerosole

Neben festen Aerosolen
, gibt es auch Flüssigkeitströpfchen in Luft. Diese entstehen u.a. durch Aufwirbelung und versprühen von Flüssigkeit. Ebenfalls können grundsätzlich Aerosole bei der Bearbeitung von feuchten Abfällen aufgewirbelt werden. Hierbei ist es auch möglich, dass kontaminiertes Aerosol entsteht. Etwa gelöste Schwermetallsalze in Wasser, die auf diesem Weg verteilt werden
. Das gleiche ist möglich, bei dem Versuch mit Besprühung Staub zu binden. U.U. führt die Verwirbelung sogar zu einem Weitertransport.

Arbeitsschutz

Die unter Arbeitsschutz aufgeführten Schutzmaßnahmen sind in Hinblick auf krebserregende Stäube unzureichend. Hierfür sind entsprechende Schutzanzeige, sowie ein Schwarz-Weiß-Bereich zwingen erforderlich.

Die aufgeführten Schutzhandschuhe sind zu pauschal und entsprechend nicht den Durchbruchszeiten in Hinblick auf mögliche Gefahrstoffe. Handschuhe halten je nach Stoff und Handschuhmaterial nur wenige Sekunden. Hier scheint kein Bewusstsein vorzuherrschen. Insbesondere bei der aufgeführten Tastkontrolle, sowie dem händischen Sortieren, kommt es zu einer Exposition.

Es wird behauptet, dass keine Gefahrstoffe vorlägen, ohne zu berücksichtigen, dass die behandelten Abfälle gefährliche Stoffe enthalten. Risiken scheinen hier ausgeblendet zu werden, eventuell um Kosten zu reduzieren. Zu Lasten von Leben und Gesundheit.

Lärm

Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass durchgehend gebrochen werden soll, dies führt zu nächtlichen Lärm.

Verkehrslärm wurde nicht betrachtet, obwohl es hier um eine erhebliche Steigerung gehen könnte, allerdings fehlt ein Vergleich des derzeitigen Zustandes mit dem zukünftigen Zustand.

Wie sich der Schiffslärm auf die Unterwasserlebewesen auswirkt wurde nicht betrachtet. Auch im Rhein leben geschützte Arten, die es zu erhalten gilt.

Infraschall wurde nicht berücksichtigt, obwohl biologisch wirksam auch unterhalb der Hörschwelle durch direkten Resonanzeinwirkung. Die TA-Lärm stellt lediglich auf dB(A) ab, dessen Korrektur im tieffrequenten Bereich unrealistisch ist, wie die Lärmliteratur zeigt. Außerdem ist die Reichweite von tieffrequenten Lärm besonders groß.

Um wie viel der Schienenlärm an welchen Stellen zunimmt ist nicht erkennbar. Auch fehlt ein Abgleich mit der Lärmaktionskarte, welche Lärmschwerpunkte darstellt, die es zu beachten gilt.

Artenschutz

Die Auswirkungen von Asbest und die Ausbreitung von Asbest PM2,5 und PM0,1 wurde nicht betrachtet. Ebenfalls wurden die Krebsstoffe nicht betrachtet. Das in ca. 1 km Entfernung liegende Naturschutzgebiet, sowie diverse Landschaftsschutzgebiete können betroffen sein.

Menschen mit Behinderung

Eine Prüfung ob eine Beeinträchtigung der Recht von Menschen mit Behinderung vorliegt fehlt in den Unterlagen. Da die Auswirkungen auf alle Menschen zu prüfen sind, schließt dies Menschen mit Behinderung mit ein.

Beeinträchtigungen gehen, wie zuvor dargelegt insbesondere vom Verkehr aus. Verschiedene Eigenschaften des Verkehrs wirken sich unterschiedlich auf die Bevölkerung aus. So sorgt LKW-Verkehr regelmäßig für Spurrillen im Straßenbelag, welche die Überwindung einer Ampel für Menschen mit eingeschränkter Mobilität erheblich erschwert und diese dadurch beeinträchtigt. In Duisburg-Rheinhausen bestanden und bestehen von LKW verursachte Spurrillen seit Jahren.

Datenschutz

Einer Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Rhenus oder andere beteiligte Stellen stimme ich nicht zu, ebensowenig einer Veröffentlichung personenbezogener Daten.

�	Bund für Umwelt u. Naturschutz, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V., ggf. Ortsgruppe Duisburg


�	BI Saubere Luft, Duisburg, vertreten durch den Vorstand.


�	http://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/anlage_1.html


�	Stoffe, die als Krebserregend eingestuft sind. Vgl. TRGS 561 https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-561.pdf?__blob=publicationFile&v=5


�	Ablagerungsempfehlungen für Abfälle mit organischen Schadstoffen“ des MKULNV NRW vom 06.12.2011


�	Boden, Bodenmaterial oder Aushubmaterial in Zusammenhang mit Gewässern.


�	UBA Position, ﻿Plastik und andere persistente „neue“ Stoffe im Boden https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/kbu_plastik_u_andere_persistente_neue_stoffe_bf.pdf 


�	UBA Schwerpunkt 1-2020: PFAS. Gekommen, um zu bleiben - https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/schwerpunkt-1-2020-pfas-gekommen-um-zu-bleiben


�	Vgl. https://www.wackerneuson.de/de/produkte/radlader/knickgelenkte-radlader/model/wl20e/


�	http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_24072002_IGI2501391.htm


�	 § 26 Erhalten der bestmöglichen Luftqualität (3) Die zuständigen Behörden bemühen sich darum, die bestmögliche Luftqualität, die mit einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang zu bringen ist, aufrechtzuerhalten. Sie berücksichtigen dieses Ziel bei allen für die Luftqualität relevanten Planungen.


�	Umweltbundesamt: Feinstaubwerte in vielen deutschen Städten zu hoch, 15. April 2014. http://www.umweltbundesamt.de/themen/feinstaubwerte-in-vielen-deutschen-staedten-zu-hoch


�	Bericht Die Umwelt in Europa der Europäischen Umweltagentur, Oktober 2007. Link und Zusammenfassung beim Umweltbundesamt Österreich. http://www.umweltbundesamt.at/presse/lastnews/newsarchiv_2007/news071010/


�	https://pneumologie.de/fileadmin/user_upload/DGP_Luftschadstoffe_Positionspapier_20181127.pdf


�	Es muss klar ermittelt werden, zu wie vielen vorzeitigen Ableben der Betrieb nach statistischer Auswertung führen dürfte.


�	Ultrafeinstaub Ursachen, gesundheitliche Wirkung und Forschungsbedarf, WD8-3000-094/18, Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, 19.09.2018


�	Feinstaub in der Schweiz 2013, Eidgenössische Kommission für Lufthygiene, 2013


�	https://de.wikipedia.org/wiki/Ultrafeinstaub#Grenzwertfindung


�	Leitlinie für die Asbesterkundung zur Vorbereitung von Arbeiten in und an älteren Gebäuden. 1. Auflage. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und Umweltbundesamt (UBA) 2020. https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Kooperation/Asbesterkundung.html


�	 Nationales Asbest Profil Deutschland. 2. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2020. Seiten 78, PDF-Datei, DOI: 10.21934/baua:bericht20200427 https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Gd80-3.pdf?__blob=publicationFile&v=6


�	https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/asbest-101.html


�	https://www.weka.de/arbeitsschutz-gefahrstoffe/asbest-in-fliesenkleber-co-so-gehen-sie-vor/


�	Leitlinie für die Asbesterkundung zur Vorbereitung von Arbeiten in und an älteren Gebäuden, 1. Auflage. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und Umweltbundesamt (UBA) 2020. Seiten 29, https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Kooperation/Asbesterkundung.html


�	 "Sie wird durch das Einatmen von Feinstaub mit α-Quarz oder einer anderen kristallinen Modifikation des Siliciumdioxids hervorgerufen, die zu einer Lungenfibrose führt." https://de.wikipedia.org/wiki/Silikose abgerufen am 04.12.2020


�	 Siehe IFA Report 1/2019, Grenzwerteliste 2019, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz


�	Stickoxide verwandelt sich mit Wasser zu Salpeter Säure bzw. Salpetriger Säure. Diese landen dann als Säure bzw. den entsprechenden Salzen (Nitrate und Nitrite) im Boden und tragen zur Überdüngung bei.


�	Immissionsschutz 2/2019, S. 76


�	Naturwissenschaftlich sind Aerosole als flüssige oder feste Partikel in Luft definiert. Dazu zählen u.a.: Rauch, Nebel


�	Die Entstehung ist analog zu Seesalzaerosolen, an der Nordsee.
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